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KT-Drucksache Nr. X-0525  
 
für den Sozial-, Schul- und Kulturausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Verwaltungsausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Kreistag 
-öffentlich- 
 
 
 
 
Haushalt 2023;  
Förderung von refugio Stuttgart e. V. - Regionalstelle Tübingen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Zur Verlängerung der Förderung von refugio Stuttgart e. V. - Regionalstelle Tübingen 

werden 20.000,00 EUR für das Haushaltsjahr 2023 bei der Produktgruppe 31.80 einge-
stellt. 

 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, mit refugio Stuttgart e. V. - Regionalstelle Tübingen eine 

Zuwendungsvereinbarung mit einer einjährigen Laufzeit abzuschließen. 
 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, für die neue Förderperiode erneut eine Evaluation 

durchzuführen, die zeigen soll, wie viele Geflüchtete das Angebot von refugio Stutt-
gart e. V. - Regionalstelle Tübingen in Anspruch genommen haben und ob weiterhin ein 
Förderbedarf besteht. Vor einer Fortsetzung soll erneut kritisch überprüft werden, ob die 
Regelstrukturen das von refugio Stuttgart e. V. angebotene Aufgabenspektrum auffan-
gen können. 

 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 

Gesamtaufwand/Gesamtinvestition:  
 20.000,00 EUR 

Anteil Landkreis:  20.000,00 EUR 

Teilhaushalt: 4 
Produktgruppe: 31.80 Sonstige Soziale Hilfen 
und Leistungen 
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen 

Im Haushaltsplanentwurf 2023  
veranschlagte Haushaltsmittel:  
 20.000,00 EUR 

 
 
  

 DER LANDRAT 

 

 
Geschäftsstelle Kreistag 

 
Datum: 28.10.2022 
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Sachdarstellung/Begründung: 
 
I. Kurzfassung 
 
Der Verein refugio Stuttgart e. V. - Regionalstelle Tübingen bietet sprachmittlergestützte 
psychosoziale Beratung sowie psychologische Diagnostik und psychotherapeutische Be-
handlung von traumatisierten Geflüchteten, Folterüberlebenden und ihren Angehörigen. Re-
fugio Stuttgart e. V. - Regionalstelle Tübingen stellt für das Jahr 2023 (siehe Anlage 1) einen 
Antrag auf Förderung des Psychosozialen Zentrums (PSZ) für traumatisierte Geflüchtete und 
Folteropfer in Höhe von 20.000,00 EUR. Bereits in den Jahren 2019, 2020, 2021, 2022 wur-
de ein Zuschuss in Höhe von jeweils 20.000,00 EUR durch den Kreistag gewährt. 
 
II. Ausführliche Sachdarstellung 
 
1. Allgemeines 
 

Refugio Stuttgart e. V. - Regionalstelle Tübingen stellt als Psychosoziales Zentrum 
(PSZ) für traumatisierte Geflüchtete und Folteropfer eine wichtige Anlaufstelle in der Re-
gion dar. Refugio Stuttgart e. V. bietet einerseits eine sprachmittlergestützte, stabilisie-
rende, psychosoziale Beratung, psychologische Diagnostik und psychotherapeutische 
Behandlung von traumatisierten Geflüchteten, Folterüberlebenden und deren Angehöri-
gen an. Auf der anderen Seite unterbreitet refugio Stuttgart e. V. allen Akteuren im psy-
chosozialen Netz ein Angebot der Fachberatung und leistet durch regelmäßige Sprech-
stunden und Vorträge für haupt- und ehrenamtlich Tätige einen wichtigen Beitrag zur 
Qualifizierung im Einzugsgebiet. Seit Oktober 2020 ist die psychotherapeutische Be-
handlung von Kindern und Jugendlichen am Standort Tübingen im Angebot. 

 
2. Fallzahlenentwicklung der behandelten Geflüchteten bei refugio  
 

Im Berichtszeitraum (01.01.2022 bis 31.07.2022) wurden in der Regionalstelle in Tübin-
gen 71 Geflüchtete behandelt. 20 Personen stammen aus dem Landkreis Reutlingen, 
das entspricht 28 % der behandelten Klienten. Es handelt sich um 11 männliche und 
9 weibliche Personen.  
 
Die Grafik zeigt die Entwicklung der begünstigten Personen im Zeitverlauf. Es ist zu be-
merken, dass der prozentuale Anteil der Klienten aus Reutlingen sehr stabil ist. Der 
leichte Rückgang an Klientenzahlen in 2022 hängt mit einem Personalwechsel zusam-
men und einer nicht unmittelbaren Nachbesetzung. 
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Die Behandlungen im Zeitraum 01.01.2022 bis 31.07.2022 teilen sich wie folgt auf: 
 
- 7 Klienten im Bereich Erstgespräche und Clearing  
- 10 Klienten im Bereich stabilisierende und psychosoziale Beratung  
- 1 Klient im Bereich Psychodiagnostik/psychologische Stellungnahme  
- 1 Klient im Bereich traumaspezifische Psychotherapie  
- 1 Klientin der Kinder- und Jugendpsychotherapie 

 
Am stärksten vertreten waren Staatsangehörige aus Nigeria mit 5 Klienten, gefolgt von 
der Türkei mit 3 Klienten. Je 2 Klienten kamen aus Syrien, Afghanistan, Guinea, Russ-
land. Je eine Person stammt aus Kamerun, Eritrea, Pakistan, Gambia. 

 
3. Abdeckung des Bedarfs durch Regelstrukturen im Landkreis 
 

Bereits im 3. Versorgungsbericht Baden-Württemberg „Traumatisierte Geflüchtete“ der 
Landesärztekammer Baden-Württemberg vom Dezember 2020 wurde auf die stetig 
steigende Behandlungsnachfrage in den PSZ hingewiesen. Aufgrund des Krieges gegen 
die Ukraine und des Zustroms von Personen in akuten Belastungssituation, die mit vie-
len Ängsten und psychosomatischen Beschwerden die Unterkünfte erreichen, ist eine 
weitere Verschärfung der Lage zu beobachten. Daher ist der Fortbestand der sogenann-
ten PSZ sehr wichtig (Quelle: https://www.aerztekammer-bw.de/news/2020/2020-12/3-
Versorgungsbericht/Versorgungsbericht-2020.pdf, S. 15). Denn trotz Ausweitung der 
Angebote bestehen weiterhin Schwierigkeiten bei der Vermittlung von Klienten in die 
psychiatrisch-fachärztliche und vor allem in die psychotherapeutische Regelversorgung. 
 
Auch im Landkreis Reutlingen ist weiterhin ein großer Bedarf an psychotherapeutischen 
Behandlungen von Geflüchteten zu verzeichnen. Allein vom 16.10.2021 bis 30.06.2022 
wurden durch die psychosoziale Koordinierungsstelle des Landkreises im Amt für Migra-
tion und Integration 32 Personen in über 80 Terminen betreut und begleitet. 
 
Das Angebot der „Kontaktstelle für psychosoziale Versorgung und Koordinierung ge-
flüchteter Menschen“ des Landratsamts beinhaltet präventive Angebote in den Unter-
künften, Einzelgespräche, Kriseninterventionen und Krisenbegleitungen, Vermittlung zu 
Beratungsstellen des Regelsystems wie Ärzte, Therapeuten, Kliniken und psychosoziale 
sowie sozialpsychiatrischen Zentren.  
 
Geflüchtete Menschen mit akut psychischen Beschwerden werden im Landkreis an das 
Regelsystem vermittelt. Das PP.rt (Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik Reutlingen), 
das ZfP Südwürttemberg (Zentrum für Psychiatrie) spielt dabei im Rahmen einer statio-
nären oder ambulanten Behandlung eine große Rolle. Sprachvermittlung wird über Mit-
arbeiter und einen gut aufgestellten externen Dolmetscherpool in den meisten Fällen 
dort sehr gut sichergestellt. 
 
In schweren traumatherapeutischen Situationen ist eine Anbindung an die Regionalstelle 
Tübingen von refugio jedoch sehr hilfreich und aktuell nicht wegzudenken.  
 
Um bereits präventiv neuzugewanderte Geflüchtete zu unterstützen und psychosozial zu 
stärken, organisiert die Kontaktstelle für psychosoziale Versorgung und Koordinierung 
geflüchteter Menschen des Landratsamts seit der Förderzusage des Asyl-, Migrations- 
und Integrationsfonds der EU im Juli 2020 ein niederschwelliges, psychoedukatives Bil-
dungsangebot namens „Mind-Spring“. Bei diesem „peer-to-peer-Ansatz“ geht es darum, 
mit geschulten Trainern, die selbst einen Fluchthintergrund haben und auf Landesspra-
che arbeiten, in Gruppensettings den Geflüchteten zu einem psychischen Gleichgewicht 
zu verhelfen, indem frühzeitig Themen wie menschliche Reaktionen auf belastende Si-
tuationen, Stress und Stressbeschwerden, Ressourcen im Alltag, Trauer, Identität und 
veränderte Identität, Umgang mit Gefühlen, Ich-und-Wir-Gesellschaften und Ehre auf 
einfache Art und Weise angesprochen werden.  
 

https://www.aerztekammer-bw.de/news/2020/2020-12/3-Versorgungsbericht/Versorgungsbericht-2020.pdf
https://www.aerztekammer-bw.de/news/2020/2020-12/3-Versorgungsbericht/Versorgungsbericht-2020.pdf
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Die psychosoziale Koordinierungsstelle des Landkreises kann und wird auch weiterhin 
ein vielfältiges und präventives Angebot unterbreiten und in Krisensituationen unterstüt-
zen und vermitteln. Der therapeutische Bedarf und die Vielzahl an potenziellen Klientin-
nen und Klienten kann jedoch nicht abgedeckt werden. 
 
Auch in den regelmäßig stattfindenden Arbeitsgruppentreffen „psychiatrische Versor-
gung Geflüchteter“ mit Vertretern der Polizei, des PP.rt, ZfP, Landratsamts, GP.rt, Stadt 
Reutlingen, refugio Stuttgart e. V. wird regelmäßig bestätigt, dass das Regelsystem 
schon aufgrund der strukturellen Voraussetzungen (Wohnraum, Aufenthaltsstatus) bei 
Geflüchteten an seine Grenzen stößt.  
 
Es gilt also weiterhin, dass eine angemessene Versorgung von Migrantinnen und Mig-
ranten mit psychischen Störungen aufgrund der spezifischen Anforderungen nicht voll-
ständig durch das Regelsystem abgedeckt werden kann. Nach kritischer Überprüfung ist 
zu konstatieren, dass das von refugio Stuttgart e. V. angebotene Maßnahmenpaket wei-
terhin gebraucht wird. Refugio Stuttgart e. V. bietet aufgrund der langjährigen Erfahrung 
mit diesem Klientenkreis besondere Kenntnisse zu Kultur und Sprache und stellt daher 
auch weiterhin eine wichtige Säule in der Versorgung dar. 

 
4. Förderumfang 
 

Die Regionalstelle Tübingen wurde 2014 mit Mitteln des Zweckerfüllungsfonds Flücht-
lingshilfen der Diözese Rottenburg-Stuttgart aufgebaut. Im Jahr 2018 wurde die Regio-
nalstelle in die Strukturförderung des Zweckerfüllungsfonds aufgenommen, verbunden 
mit der Auflage, auch öffentliche Gelder zu akquirieren, sodass es für die Regionalstelle 
Tübingen ab den Haushaltsjahren 2019 entsprechend der Anzahl an betreuten Geflüch-
teten zu einer Förderung durch die Landkreise kam (Landkreis Reutlingen je 
20.000,00 EUR, Landkreis Tübingen je 40.000,00 EUR, Landkreis Zollernalb je 
9.000,00 EUR bzw. 6.150,00 EUR). Mit Zusage der Finanzierung durch die Landkreise 
konnte die Finanzierung durch die Diözese jeweils für 3 kommende Jahre gesichert 
werden.  
 
Für 2023 wurden erneut alle Landkreise um eine weitere Unterstützung angefragt. Da-
neben besteht die Zusicherung der Finanzierung durch Landesmittel für die PSZ für 
Flüchtlinge und Folteropfer in Höhe von 91.794,00 EUR.  
 
Einnahmen und Ausgabensituation 2023 (siehe Anlage 2):  
 
Die Gesamtausgaben von 2022 werden mit 379.309,00 EUR kalkuliert: 
 
Ausgaben 
Personalausgaben 260.365,00 EUR 
Personalnebenkosten 63.374,00 EUR 
Raumkosten 36.320,00 EUR 
Sachkosten Verwaltungs- und Betriebskosten    19.250,00 EUR 
Laufende Ausgaben gesamt 379.309,00 EUR 
 
Einnahmen 
Land 91.794,00 EUR 
Bund 20.000,00 EUR 
Landkreis Tübingen (beantragt) 40.000,00 EUR 
Landkreis Reutlingen (beantragt) 20.000,00 EUR 
Landkreis Zollernalb (beantragt) 6.150,00 EUR 
Sonstiges 4.729,00 EUR 
Eigenmittel (Strukturförderung Diözese) 196.636,00 EUR 
Summe Einnahmen und Entnahmen aus Rücklagen 379.309,00 EUR 
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5. Fortsetzung der Zuwendungsvereinbarung 
 

Um die qualitativ hochwertige sprachmittlergestützte, stabilisierende, psychosoziale Be-
ratung, psychologische Diagnostik und psychotherapeutische Behandlung von traumati-
sierten Geflüchteten, Folterüberlebenden und deren Angehörigen in der Regionalstelle 
in Tübingen anbieten zu können, befürwortet die Verwaltung die Fortsetzung der Förde-
rung für refugio Stuttgart e. V. für ein Jahr mit der Fördersumme von 20.000,00 EUR. 
 
Die Verwaltung wird weiterhin eine enge Abstimmung mit den weiteren Landkreisen, die 
an einer Finanzierung beteiligt sind, verfolgen und den Förderbedarf regelmäßig evaluie-
ren. 
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